WEG-Farkas Hausverwaltung
Checkliste Eigentümerwechsel
Um einen rechtssicheren und reibungslosen Eigentümerwechsel zu gewährleisten, haben wir für Sie nachfolgend eine kurze Checkliste mit den für uns als Verwaltung notwendigen Angaben zusammengestellt:
1. Datum Kaufvertrag
2. Auflassungsvormerkung vorhanden?
3. Grundbucheintragung erfolgt?
4. Versorger informiert?
5. Kontaktdaten des Käufers an uns mitgeteilt?
Hinweis: Maßgeblich für Stimmrechte und Zahlungspflichten ist die Eintragung im Grundbuch. Bitte Nachweis der Grundbucheintragung einreichen.

Wichtige Hinweise:
Sie werden erst mit der Eintragung im Grundbuch (Abt. I) rechtlicher Eigentümer. Ab diesem Zeitpunkt entstehen die Zahlungspflichten und Stimmrechte in der GdWE. Vorschüsse, Sonderumlagen und Nachschüsse sind vom jeweiligen Grundbucheigentümer zum Fälligkeitszeitpunkt zu tragen. 
Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer (z. B. direkte Zahlung an den Verkäufer) sind für uns nicht relevant und müssen direkt zwischen Ihnen geklärt werden. Wir sind am Kaufvertrag nicht beteiligt.
Wichtiger Verwaltungshinweis:
Eine vorzeitige Änderung in unserem System erfolgt nicht. Maßgeblich ist allein das Eintragungsdatum im Grundbuch. Die Zahlungszuordnung wird ab diesem Datum vorgenommen (ggf. rückwirkend). Bitte senden Sie uns zeitnah den amtlichen Nachweis der Eintragung (Abt. I).

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hausverwaltung WEG Farkas

Hausverwaltung WEG-Farkas Aussiedlerhöfe 7 74906 Bad Rappenau 
Tel: 0172-7477244 kontakt@weg-farkas.de www.weg-Farkas.de 
Ein Geschäftsbereich von FinanzKontor Farkas GmbH www.finanzkontor.de

